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AKWL aktuell Nr. 53/2020 
Jetzt SMC-B-Beantragung durchführen! PDSG wird das Verfahren erschweren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG, hier Artikel 1 Nr. 31) wird voraussichtlich Anfang Oktober in Kraft 
treten. Es enthält eine Regelung, wonach Apothekeninhaber*innen zuerst im Besitz eines Apothekerausweises 
(HBA) sein müssen, bevor die Institutionenkarte (SMC-B) beantragt werden kann. Das heißt, der HBA wird zur 
Voraussetzung für den SMC-B-Antrag. 
Wer die SMC-B bis dahin noch nicht beantragt hat, kommt in die „Warteschleife“, da dann zunächst ein HBA 
vorhanden sein muss. 
Damit würde sich der gesamte Prozess der TI-Anbindung verzögern. Diese Hürde können Sie vermeiden, wenn 
Sie den Beantragungsprozess für die SMC-B abgeschlossen haben, bevor das PDSG in Kraft tritt. 
 
Was können Sie jetzt tun? 
Vermeiden Sie diese Verzögerungen und beantra-
gen Sie die SMC-B sofort – sofern Sie dies noch 
nicht getan haben! Loggen Sie sich dazu als Inha-
ber*in der Betriebserlaubnis in den internen Be-
reich der Kammerwebsite ein und beantragen Sie 
die Ausgabe der Institutionenkarte (SMC-B). Sie 
finden diese Möglichkeit unmittelbar auf der Start-
seite des internen Bereichs unter „Ihr persönlicher 
Bereich“ (siehe Abbildung). Bitte beachten Sie, dass 
Sie je Betriebsstätte eine SMC-B beantragen müs-
sen. 
 
Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www.akwl.de/ausweise  
 
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
 
 
Gabriele Regina Overwiening     Michael Schmitz 
Präsidentin       Geschäftsführer Kommunikation 
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